
Postwagens - Tariffe ,

welch- vom ersten Februar 1818 angefangen in allen Landern des österreichischen Kaiserstaates , mit einziger

Ausnahme des Lombardisch - Venezianischen Königreiches die Postwagens - - Gebühren in Eonvenziviw -

Münze eingehoben werden müssen.

s) Tariffsür die mit dem^ostwagen^eiftnden Personen .

Für einen Sitzim Innern desWagens auf eine einfache Staüon .

z.) Für einen Sitz am «ordern Theile des Wagens detto -
^ Für ein Kind. welche- auf den Schooß genommen wird, detto.

^ / ) Für ein Kind, welches zwischen zwey Personen Raum zum Sitzen

An Trinkgeld hat jeder Passagier dem Postillon 3kr. Convention »^
münzevder 7 kr. Wiener Währung für jede einfache Station g»r
die Hand zu zahlen.

In dendeutsch, öfter-
reichischenProvinz.

InC . M. ! AnW. W.
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InEallizien , Ungern
und Siebendurgen.

SnC. M. ISnW. W.
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Von Postmeiken .

Vom Geld¬
beträge in

Gulden .
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Anmerkung en .

1) Für Sendungen über 100 Meilen wird die Gebühr nach diesem Ansätze von 4zu 4 Meilen weiter zu.

i L)^Fur die Geldbeträge über ivo Gulden bis cinschließig 1000 Gulden schreitet die Gebühr nach die¬

sem Maßstabe im gleichen Verhältnisse fort . c » ^>
2) So wie die Ausgabe 1000 Gulden übersteigt , wird an der für den übrigen Betrag entfallenden Ge¬

bühr dem Publicum z zu Guten gelassen.

4) Bruchtheile eines Kreutzers gelten für einen vollen Kmitzer .

!
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Z) Außer diesem Gebühren wird jedes Mahl auch »

ohne ,Rücksicht, ob der Sendung ein Brief beyliegt
oder nicht , die Briefpostgebühr von einem einfa¬

chen Briefe zugerechnet . Würde ein Brief von

einem höheren Gerechte als z Loth beylegen , so

ist dieser nach dem Brief -Positariff zu tariren .

A,. Für gemünztes Silber wirb die Gebühr nach die¬

sem Tariffs und den beygefügten Bestimmungen
im vollen Betrage angerechnet .

L. Für Kupfergeld bis cinschließig zwölf Gulden eben

so. Höhere Betrage werden nach dem Tariffe für

gemeine Frachtstücke behandelt , und wenn das Ge.

wicht 10 Pfund übersteigt , ist Niemand zur ?lufgabe
des Kupfergeldes aufden k. k. Postwagen verpflichtet .

Für gemünztes Gold ist bloß die Hälfte « Z »
0 . Für Banknoten das Viertel § - ZH s
L. Für EinlösungS - und Anticipations - . IH Z.

Scheine das Sechstel L -Z

I?. Für Obligationen und Wechsel d. Zwölftel 1ZZZ §
6. Edelsteine , Perle », Bijouterien und Goldstan -

gen sind in der Gebühr dem gemünzten Golde

gleich zu halte ».
U. Für andere Waaren von hohem Werthe als Sil¬

ber in Stangen und gearbeitetes Silber , Treffen
und Stoffe von echtem Golde und Silber , Koral¬

len , Indigo , Saffran , kostbare Gemählde und

Kupferstiche sind die Gebühren wie für gemünztes
Silber zu entrichten . Wenn jedoch nachdem Ge¬

wichte und Tarifs für gemeine Frachtstücke hiervon

eine höhere Gebühr und Zahlung entfallen wür¬

de, so muß diese cingchobcn werden .
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